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Hiermit ermächtige ich das Unternehmen S+K ServiceKabel GmbH widerruflich zum Einzug der Entgelte von meinem Konto:

ANTRAG auf Anschluß einer Wohnung an die Breitband-Kabelanlage der Firma S+K ServiceKabel GmbH

Antragsteller/l(unde

PostleiEahl Ortsteil

H ' A ' L , L ' E , -

Leistungen/Entgelte

..?0,p.p €

Für das Vertragsverhältnis gelten die umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der S+K ServiceKabelGmbH-
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Ort, Datum Unterschrift des Antraostellers
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Kabelanschluss, mit Einzugsermächtigung

Kabelanschluss, andere Zahlungsart

Kabelanschluss, andere Zahlungsart

Kabelanschluss, I nvestitionskostenbeitrag

Kabelanschluss, An-, Um-, Abmeldung

monatlich

monatlich

jährlich

17 ,97

24,00

222,00

e
€

€

€

Name

Vorname

Kunden-Nr.

Telefon

Straße und Hausnummer Wohnungslage

Name des Kreditinstituts: Bankleitzahl:

Dieser Antrag auf Anschluß der Wohnung an die Breitband-Kabelanlage der S+K ServiceKabel GmbH kann innerhalb einer
Frist von einer Woche ohne Angaben von Gründen schriftlich bei der S+K ServiceKabel GmbH (Anschrift siehe Kopfzeile)
widerrufen werden. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechEehige Absendung des \Mderrufs. Die Frist beginnt mit der
Uberlassung der mit der Belehrung über das Widerspruchsrecht versehenen Durchschrift dieses Antrags.
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Allgemeine Geschäftsbedingun gen

Die nachfolgenden Bedingungen regeln den Anschluß einer Wohnung an die Breitband-Kabelanlage der S+K GmbH

l. Verlrogsgegenstond

S+K errichtet und unterhält private Breitbandverteilnetze zur
Ubermittlung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie
zusätzlicher interaktiver Dienste. SrK verpfl ichtet sich. dem
Kunden den Empfang von Hörfunk und Fernsehen sowie zu-
säTzlicher interaktive. Diensre gegen Fntgelt zu ermöglichen.
Das -eistungsangebot umfaßt den Empfang des für den Wohnort
typische.r Angebotes, soweit die technischen Empfangs- und
Anschlußmöglichkeiten gegeben sind.
S+K übermittelt die Programme nur derart und solange, wie ihr
dies die Bindung an Gesetze, internationale Vereinbarungen,
Entschejdungen Dritter, z.B. Programmanbieter, ermöglicht. Der
Kunde muß insoweit damit rechnen, daß er nicht iederzeit
dieselben Programme auf dieselbe Art und Weise übermittelt
beKommt.

2. Enfgeh
Der Kunde zahlt für die Leistungen von S+K ein monatliches
frtgelt nach der jeweils gültigen Preisliste. Das Entgelt ver-
steht s;ch nur tür den Kabelanschluß und hat nichts mit der
GEZ-Gebühr zu tun, die im Entgelt von S+K nicht enthalten ist.
Das Entgelt ist jeweils im voraus fäll ig. beginnend mit dem Em-
pfang der Programme am Wohnungsanschluß des Kunden. Das
günstigste Entgelt ist so kalkuliert, daß der Kunde eine Einzugs-
ermächtigung erteilt und der Betrag monatlich vom Konto des
Kunden (ohne Kosten für den Kunden) eingezogen werden kann.
Bei allen anderen Zahlungsweisen sind im Entgelt die bei S+K
entstehenden zusätzlichen Bearbeitungs- und Buchungskosten
berücksichtigt.
Sonstige Entgelte, insbesondere der Investit ionskostenbeitrag
(Einmalentgelt), sind mit der Bereitstellung der Programme am
Wohnungsanschluß des Kunden fäll ig.

3. Zohlungsverzug
Der Kunde ist verpflichtet, die vereinbarten Entgelte fristgerecht
zu zahlen. Fürjede ausVerschulden des Kunden öangels Dickung
nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der Kunde
S+K die Bankrücklastschriftkosten von z.Zt. 6.00 € sowie ie
\,4ah1u1g ernen pauschalen Aufwendungsersatz (Mahnkosteh)
von 2.2t.15,00€ zu leisten, es sei denn, der Kunde weist einen
geringeren Aufwand nach. Ausgenommen ist eine den Verzug
erst begründende Erstmahnung-
Kommt der Kunde mit der Bezahlung des Monatsentgelts für
zwei aufeinanderfolgende Termine oder in einem Zeitraum, der
sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Bezahluno
oes Monatsenlgelrs in Höhe eines Betrages in Verzug, der dai
Entgelt für zwei l\,4onate erreicht, ist S+K berechtigt, diesen
Venrag fristlos zu kündigen oder den Kabelanschluß unterbrechen
zu lassen. Die Regelung des I 568 BGB (Sril lschweigende
Verlängerung) gilt in diesen Fällen nicht. lm Falle der Unter-
brechung des Kabelanschlusses erfolgt ein Wiederanschluß erst
nach Zahlung der rückständigen Entgelte und Kosten. Die Gel-
tendrnachung weitere Ansprüche bleibt vorbehalten.

4. Vertrogsdouer
Das Venragsverhältnis beginnt mit der Annahme des Antrages
durch S+K. Der Antrag gilt als angenommen, wenn er nicht
innerhalb von 4Wochen nach Zugang bei SrKvon S+K abgelehnt
wird. S+K behält sich die Ablehnung des Antrages insbesondere
dann vot wen. kern vollständig a,Jsgetüllter odeiein abgeändener
Anlrag auf Kabelanschluß oder keine Gestattung durch den je.
weil igen Hauseigenlürner vorlregt, oder wenn das Gebiet noch
n'cht durch ein Breitbandver teilnetz versorot is1 oder nut aul
G'u'rd der Zahlung von Investit ionskostende:trägen versorgt
wurde und kein Investitionskostenbeitrag (Einmalentgelt) gezahlt
wird. Die Verp{lchrung zur Zahlung des Kabelentgelts beginnl
mi r  der  Inans i ruchnahme der  le is lung.
Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist
von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Das
Becht beiderVertragspartner zur außerordentlichen Kündigung
otetor unoerunn.

S+K hat jedezeit das Recht, ihre Rechte und fflichten aus dem
Vertrag mit dem Kunden auf einen zur ordnungsgemäßen Fort-
führung des Venrages geeigneten Dritten zu übertragen.

5. Behondlung der Anlcge
Der Kunde verpflichtet sich, die Anlage pfleglich und sachgerecht
zu behandeln. Für Schädsn, die auf unsachgemäße Behandlung,
unbefugte Eingriffe in die Schaltung oder Anlage oder auf son-
stiges schuldhaftes Verhalten des Kunden zurückzuführen sind,
haftet der Kunde. Er verpflichtet sich, Störungen und Schäden
in der Anlaqe nicht selbst zu beseitiqen. sondem sie unvee üolich
dem Bereitschaftsdiensl der S+K-anzuzeioen. Zum Ansc6luß
von Hörfunk- und Fernsehemp{anosqeräten dürfen nur dre von
S+K vorgeschriebenen AnsbhluBkäbei verwendet werden.

6. Worftrng
S+K oder ein von ihr beauftraqtes lJnternehmen unterhält einen
Bereitschattsdienst. Dieser nimmt Störungsmeldungen entgegen
und veranlaßt die Besertigung von Störungen in angemessener
Zeit. Kosten, die durch erkennbar unnötige Inanspruchnahme
des Bereitschaftsdienstes entstehen, z. B. wegen schadhafter
Geräte, gehen zu Lasten des Kunden. Die Beweislast lür eine
unbegründete Inanspruchnahme trägt S+K.

7. Zulritl zur AnlcAe
Der Kunde gestattet S+K oder einem von S+K beauftragten
Unternehmen. die Wohnung des Kunden zum Zwecke der
Errichtung, des Betriebes, der Unterhaltung, der Wanung und
sonstiger im Vertrag vorgesehener Maßnahmen an der Anlage
zu geschäftsüblichen Zeiten zu betreten, um die erforderlichen
Arbeiten an der Anlage durchzuführen.

8. Hofrung
Vorübergehende Störungen oder Beeinträchtigungen der
Programme durch Sender, atmosphärische Störungen usw.
berechtigen den Kunden nicht zur Minderung des Entgeks,
sofern sie nicht von S+K zu venreten sind.
S+K haftet bei Schadensersatzforderunqen des Kunden für Per-
sonen- und Sachschäden, die bei Errichtung und Betrieb der
Anlage durch sie bzw. durch ihre Erfüllungsgehilfen verursacht
werden, nur bis zur Höhe von 500.000 € je Schadensereignis.
Entstehen dabei Vermögensschäden. so haftet S+K nur bis zu
einer Höhe von 150.000 € je Schadensereignis; die Haftungsbe.
grenzung gilt nlcht bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
Entstehen dem Kunden durch die Vedetzung vertraglicher NebeF
pflichten durch S+K und/oder deren Erfüllungsgehilfen Ver-
mögensschäden, so haftet S+K hierfür nur. soweit sie oder ihre
Erfüllungsgehilfen bei der fflichtverletzung vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt haben.

9. Dolenschutz
Rechtsgrundlage für den Umgang mrl personenbezogenen
Daten des Kunden einschließlich der Veraöeitunq und Nutzuno
ist das Bundesdatenschutzgesetz {BDSG).
Der Kunde ist damit einverstanden, daß die in seinem Antrag
enthaltenen Daten von S+K gespeichert, verarbeitet und genuft
werden. Sie werden nur an Dritte weitergegeben, die von S+K
zur Erbringung ihrer Leistungen im Rahmen und nach Maßgabe
dieses Vertrages beauftragt werden.

10. Anderung
Anderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden
in'geeigneter Form bekanntgegeben. Sofern der Kunde nichl
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe widerspricht, gelten
die Anderunge- als gereh'nigt. Der Kunde bringt sein F;nveF
ständnis auch dadurch zu.n Ausdruck. daß er dre Leistunoen
de' S-K nach de|r Inkrafl lrelea der Ande.ungen weiter ir"Ar'
sprucn ntmml.

Stand:0101.z111

S+K ServiceKabel GmbH . 06130 Halle . Veszpremer Straße 36


